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1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung 

der Gemeinde Süderhackstedt 

Kreis Schleswig-Flensburg 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschluss 
der Gemeindevertretung vom 24.02.2026 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises 
Schleswig-Flensburg vom 26.03.2026 folgende 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung für 
die Gemeinde Süderhackstedt vom 30.10.2020 erlassen: 

§ 1 

Der § 2 Abs. 2 – Bürgermeisterin oder Bürgermeister – erhält folgende neue Fassung:  

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

 1. Befreiungen von der Verschwiegenheitspflicht gemäß § 21 Abs. 2 – 5 GO i.V.m.  
  § 32 Abs. 3 GO, 

 2. Entscheidungen, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung der Übernahme eines  
  Ehrenamtes oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit gemäß § 20 GO vorliegt, 

 3. ob eine Ausnahme des Vertretungsverbotes gemäß § 23 GO vorliegt, 

 4. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.500,00 € und bis zu 12 Monate, 

 5. Verzicht von Ansprüchen der Gemeinde und Niederschlagung solcher Ansprüche,  
  Führung von Rechtstreiten und Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag von  

  500,00 € nicht überschritten wird, 

 6. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung 
  anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich  
  gleichkommen, soweit ein Betrag von 1.000,00 € nicht überschritten wird, 

 7. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögens- 
  gegenstandes einen Betrag von 2.500,00 € nicht überschreitet, 

 8. Tausch oder Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, 
  soweit der  Wert des Vermögensgegenstandes bzw. der Belastung 2.500,00 €  
  nicht übersteigt, 

 9. Annahme von Schenkungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen in Höhe von  
  bis zu 1.000,00 €. Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden,  
  Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen, die über 50,00 € hinausgehen,  
  erstellt er/ sie einmal jährlich einen Bericht und unterrichtet die  
  Gemeindevertretung.  

 10. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden bis zu einem 
   Betrag von 500,00 € jährlich und einer Laufzeit von längstens 5 Jahren. 
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 11. Vergabe von Aufträgen und Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis 
zu einem Wert von 2.500,00 €, 

 

 12. Gewährung von Zuschüssen 

  a)  einmalig an Institutionen bzw. Vereine bis zur Höhe von 150,00 €, 

 b)  an örtliche Institutionen bzw. Vereine in der von der Gemeindevertretung einmal 
beschlossenen Höhe, 

 13. Hingabe von Darlehen, den Erwerb und die entgeltliche Veräußerung von Sachen,  
  Forderungen und anderen Rechten bis zur Höhe von 2.500,00 €, unentgeltliche  
  Veräußerung bis zur Höhe von 250,00 €, 

14. Eintragung und Löschung von dinglichen Rechten zugunsten der Gemeinde, 
Erteilung von Vorrangeinräumungen, 

 15. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 des  
  Baugesetzbuchs, soweit die Verwirklichung des betreffenden Vorhabens nicht die  
  Grundzüge der Planung berührt oder von besonderer städtebaulicher Bedeutung  
  ist, sowie die Zustimmung der Gemeinde nach § 36a des Baugesetzbuchs 
 
 16.    Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichts- und -negativbescheinigungen gem. BauGB. 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 

Kraft. 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrates des Kreises Schleswig-Flensburg am 26.03.2026 erteilt.  

 

Süderhackstedt, den 27.03.2026 

 

Gez. Carsten Seemann                                                Gemeindesiegel 

Carsten Seemann 

-Bürgermeister- 
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4. Nachtragssatzung 

zur Hauptsatzung der Gemeinde Wanderup 

Kreis Schleswig-Flensburg 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschluss 

der Gemeindevertretung vom 04.02.2026 und mit der Genehmigung des Landrates des 

Kreises Schleswig-Flensburg vom 27.03.2026 folgende 4. Nachtragssatzung zur 

Hauptsatzung vom 14.10.2020 für die Gemeinde Wanderup erlassen:  

 

§ 1 

Der § 2 Abs. 2 – Bürgermeisterin oder Bürgermeister – erhält folgende neue Fassung:  

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 
 1. Befreiungen von der Verschwiegenheitspflicht gemäß § 21 Abs. 2 – 5 GO i.V.m.  

  § 32 Abs. 3 GO, 
 

 2. Entscheidungen, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung der Übernahme eines  
  Ehrenamtes oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit gemäß § 20 GO vorliegt, 

 

 3. ob eine Ausnahme des Vertretungsverbotes gemäß § 23 GO vorliegt, 
 

 4. Stundungen bis zu einem Betrag von 1.500,00 € und bis zu 12 Monate, 
 

 5. Verzicht von Ansprüchen der Gemeinde und Niederschlagung solcher Ansprüche,  
  Führung von Rechtstreiten und Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag von  
    500,00 € nicht überschritten wird, 

 

 6. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung  
 anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich  
 gleichkommen, soweit ein Betrag von 2.500,00 € nicht überschritten wird, 

 

 7. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des  
  Vermögensgegenstandes einen Betrag von 5.000,00 € nicht überschreitet, 
 

 8. Tausch oder Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,  
  soweit der Wert des Vermögensgegenstandes bzw. der Belastung 5.000,00 € nicht  
  übersteigt, 
 

 9. Annahme von Schenkungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen in Höhe von  
  bis zu 1.000,00 €. Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden,  
  Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen, die über 50,00 € hinausgehen, 
  erstellt er oder sie einmal jährlich einen Bericht und unterrichtet die  
  Gemeindevertretung, 
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 10. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden bis zu einem 
  Betrag von 1.000,00 € jährlich und einer Laufzeit von längstens 5 Jahren, 

 

 11. Vergabe von Aufträgen und Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis 
zu einem Wert von 5.000,00 €, 

 

 12. Gewährung von Zuschüssen 
  a)  einmalig an Institutionen bzw. Vereine bis zur Höhe von 250,00 €, 

 b)  an örtliche Institutionen bzw. Vereine in der von der Gemeindevertretung 
einmal beschlossenen Höhe, 

 

 13. Hingabe von Darlehen, den Erwerb und die entgeltliche Veräußerung von Sachen, 
  Forderungen und anderen Rechten bis zur Höhe von 5.000,00 €, unentgeltliche  
  Veräußerung bis zur Höhe von 500,00 €, 

 

14. Eintragung und Löschung von dinglichen Rechten zugunsten der Gemeinde, 
Erteilung von Vorrangeinräumungen, 

 

 15. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 des Baugesetzbuchs, 
 soweit die Verwirklichung des betreffenden Vorhabens nicht die Grundzüge der 

Planung berührt oder von besonderer städtebaulicher Bedeutung ist, sowie die 
Zustimmung der Gemeinde nach § 36a des Baugesetzbuchs“ 

 
 

 16. Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichts- und -negativbescheinigungen gem. BauGB. 
 
 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese 4. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 

Kraft. 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrates des Kreises Schleswig-Flensburg am 27.03.2026 erteilt.  

 

Wanderup, den 28.03.2026 

Gez. Hans-Wilhelm Thomsen  Gemeindesiegel 

 

Hans-Wilhelm Thomsen 

-Bürgermeister- 
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1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung 

der Gemeinde Sollerup 
Kreis Schleswig-Flensburg 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschluss 
der Gemeindevertretung vom 23.02.2026 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises 
Schleswig-Flensburg folgende 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung vom 30.11.2020 für 
die Gemeinde Sollerup erlassen:  

§ 1 

Der § 2 Abs. 2 – Bürgermeisterin oder Bürgermeister – erhält folgende neue Fassung:  

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 
 
 1. Befreiungen von der Verschwiegenheitspflicht gemäß § 21 Abs. 2 – 5 GO i.V.m.  

  § 32 Abs. 3 GO, 
 

 2. Entscheidungen, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung der Übernahme eines  
  Ehrenamtes oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit gemäß § 20 GO vorliegt, 

 

 3. ob eine Ausnahme des Vertretungsverbotes gemäß § 23 GO vorliegt, 
 

 4. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.500,00 € und bis zu 12 Monate, 
 

 5. Verzicht von Ansprüchen der Gemeinde und Niederschlagung solcher Ansprüche,  
  Führung von Rechtstreiten und Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag von  

  1.500,00 € nicht überschritten wird, 
 

 6. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung  
  anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich  
  gleichkommen, soweit ein Betrag von 2.500,00 € nicht überschritten wird, 
 

 7. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögens- 
  gegenstandes einen Betrag von 5.000,00 € nicht überschreitet, 

 

 8. Tausch oder Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, 
  soweit der Wert des Vermögensgegenstandes bzw. der Belastung 5.000,00€  
  nicht übersteigt, 

 

 9. Annahme von Schenkungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen in Höhe von 
  bis zu 1.000,00 €, --. Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden,  
  Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen, die über 50,00 € hinausgehen, er- 
  stellt er/sie einmal jährlich einen Bericht und unterrichtet die Gemeindevertretung- 

 

 10. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden bis zu einem Betrag 
von 1.000,00 € jährlich und einer Laufzeit von längstens 5 Jahren, 
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 11. Vergabe von Aufträgen und Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis 
zu einem Wert von 5.000,00 €, 
 
 

 

 12. Gewährung von Zuschüssen 
  a)  einmalig an Institutionen bzw. Vereine bis zur Höhe von 250,00 €, 

 b)  an örtliche Institutionen bzw. Vereine in der von der Gemeindevertretung 
einmal beschlossenen Höhe, 

 

 13. Hingabe von Darlehen, den Erwerb und die entgeltliche Veräußerung von Sachen,  
  Forderungen und anderen Rechten bis zur Höhe von 5.000,00 €, unentgeltliche 
  Veräußerung bis zur Höhe von 1.000,00 €, 
 

14. Eintragung und Löschung von dinglichen Rechten zugunsten der Gemeinde, 
Erteilung von Vorrangeinräumungen, 

 

 15. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 des Baugesetzbuchs, 
 soweit die Verwirklichung des betreffenden Vorhabens nicht die Grundzüge der 

Planung berührt oder von besonderer städtebaulicher Bedeutung ist, sowie die 
Zustimmung der Gemeinde nach § 36a des Baugesetzbuchs“ 

 
 

 16. Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichts- und -negativbescheinigungen gem. BauGB. 
 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 

Kraft. 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrates des Kreises Schleswig-Flensburg am 26.03.2026 erteilt.  

 

Sollerup, den 27.03.2026 

Gez. Ingo Hansen     Gemeindesiegel 

Ingo Hansen 

-Bürgermeister- 
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